
Dornbirner

AGeierndertute.

Elfter Jahrgang.

e

Organ für alle gemeindeamtlichen Kundmachungen.

Das „Dornbirner Gemeindeblatt" erscheint jeden Sonntag Morgen und kostet

ganzjährig fl. 1.50, halbjährig 75 kr., mit Postversendung ganzjährig fl. 2.10. Inserate

werden mit 5 kr. für den Raum einer gewöhnlichen Druckzeile berechnet. Die Inserate
müssen spätestens bis Freitag Mittag franko im Gemeindeamte abgegeben werden.

Nr. 24. Sonntag, 13. Juni. 1880.

Rundmachungen.
Das Abgeben von Branntwein und anderen geistigen Getränken an

Frz. Jos. Huber, vulgo Zacher
Taglöhner an der Sägen, wird hiermit Jedermann, namentlich den Gast¬

und Schankwirthen bei Vermeidung strenger Strafe untersagt.

Dornbirn, am 12. Juni 1880. Die Gemeindevorstehung.

In Folge eingelaufener Klagen, daß an Sonn- und Feiertagen von
jungen Leuten mit der auf dem neuzukultivirenden Gute unter der Eisen¬

bahn in Schoren aufgestellten Rollbahn umhergefahren und mancherlei Un¬

fug getrieben werde, sieht sich die Gemeindevorstehung veranlaßt, dießbezugs
hiermit eine Warnung mit dem Bemerken zu erlassen, daß Unberufene, die

in Zukunft an besagter Stelle angetroffen werden, eine strenge Ahndung zu
gewärtigen haben.

Dornbirn, am 11. Juni 1880. Die Gemeindevorstehung.

Alle Hauseigenthümer und Unterstandsgeber werden daran erinnert,

daß sie für Gesellen, Dienstboten und sonstige Fremde die Reisedokumente


